
AF F

FLUR  26
Gemarkung  Roßdorf

Maßnahmen siehe Ziffer 1.10.4 der
planungsrechtlichen Festsetzungen

AF  E

FLUR  27
Gemarkung  Roßdorf

Maßnahmen siehe Ziffer 1.10.4 der
planungsrechtlichen Festsetzungen

AF C

41 / 1

42 / 2

FLUR  3
Gemarkung  Roßdorf

Maßnahmen siehe Ziffer 1.10.2 der
planungsrechtlichen Festsetzungen
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FLUR  25
Gemarkung  Roßdorf

Maßnahmen siehe Ziffer 1.10.3 der
planungsrechtlichen Festsetzungen

AF  B
15

FLUR  14
Gemarkung  Roßdorf

Maßnahmen siehe Ziffer 1.10.1 der
planungsrechtlichen Festsetzungen
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     Dieser Bebauungsplan besteht aus dem Bebauungsplan " Im kleinen Feld " ( Hauptplan )  und
     den Bebauungsplänen Ausgleichsfläche/ Ersatzmaßnahmen " 2. Geltungsbereich ( Teilplan B )" ,
     3. Geltungsbereich ( Teilplan C )" ,4. Geltungsbereich ( Teilplan D )" ,5. Geltungsbereich ( Teilplan E )" ,
     sowie dem " 6. Geltungsbereich ( Teilplan F )". Der 2.,3.,4.,5.,und 6. Geltungsbereich wird rechtskräftiger
     Bestandteil des Bebauungsplanes.
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  GEPRÜFT
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  ZIMMER
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  ZIMMER

  1. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 27.08.1997 (BGBl. I S. 2141, 1998 I S.137). Zuletzt
     geändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 23.07.2002 (BGBI. I S. 2850)
 2. §§ 1 bis 23 der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - 
     BauNVO) vom 23.01.1990, BGBl. I S. 132). Zuletzt geändert am 22.04.1993 (BGBI. I S. 466)
 3. §§ 1 bis 3 der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts
     ( Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58)
 4. Hessische Bauordnung (HBO) vom 18.06.2002, ( GVBI. I S. 274 ).
 5. Hessische Gemeindeordnung (HGO) vom 25.02.1952 ( GVBI. I S. 11 ) in der Fassung vom 01.04.1993
     (GVBl. I S. 170). Zuletzt geändert durch Artikel 23 des Gesetzes vom 20.06. 2002 (GVBl. S. 342)     

VERFAHRENSVERMERKE

RECHTSGRUNDLAGEN

offene Bauweise
nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig § 22 (2) BauNVOED

abweichende Bauweise § 22 (4) BauNVOa

maximale Traufhöhe = 4,50 m über Verkehrsfläche

Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze §§ 17 und 20 BauNVO

Grundflächenzahl als Höchstgrenze §§ 17 und 19 BauNVO

Geschoßflächenzahl als Höchstgrenze  §§ 17 und 20 BauNVO

TH. = max.
4,50m über

0,35

I

0,7

Planzeichen für Bauleitpläne gemäß Planzeichenverordnung PlanzV 90

 
2Wo
WA

Allgemeines Wohngebiet § 4 BauNVO

3. Maß der baulichen Nutzung
§ 9 (1) Nr.1 BauGB

1. Füllschema der Nutzungsschablone

2. Art der baulichen Nutzung
§ 9 (1) Nr.1 BauGB

Allgemeines Wohngebiet § 4 BauNVO
Pro Wohngebäude sind höchstens 2 Wohnungen zulässig

Art der baulichen Nutzung
Grundflächenzahl

Dachform

Zahl der Vollgeschosse
Geschoßflächenzahl

Bauweise

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
§ 9 (1) Nr.2 BauGB

4.

z.B.

z.B.

z.B.

z.B.

WA

Dorfgebiet § 5 BauNVOMD

z.B.
Zweckbestimmung :

Elektrizität ( Standorthinweis Trafostation )

Flächen für Versorgungsanlagen 

Straßenbegrenzungslinie

Straßenverkehrsfläche

Flächen für Versorgungsanlagen , Flächen für die Abfallentsorgung
§ 9 (1) Nr.12 BauGB

7.

Straßenverkehrsflächen
§ 9 (1) Nr.11 BauGB

6.

5.

Baugrenze § 23 (3) BauNVO

Nicht überbaubare Grundstücksflächen
Überbaubare Grundstücksflächen

Überbaubare Grundstücksflächen
§ 9 (1) Nr.2 BauGB

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung

Zweckbestimmung :

Parkfläche

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft § 9 (1) Nr. 20 BauGB

Flächen und Maßnahmen für den Ausgleich
§ 9 (1a) BauGB

11.

AusgleichsflächeAF

Grünflächen
§ 9 (1) Nr.15 BauGB

9.

private Grünfläche

Fläche für die Landwirtschaft

Flächen für die Landwirtschaft
§ 9 (1) Nr. 18 BauGB

10.

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. Abgrenzung des Maßes der baulichen 
Nutzung innerhalb des Baugebietes § 16 (5) BauNVO

GD Geneigte Dachfläche zulässig

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes § 9 (7) BauGB

Sonstige Festsetzungen14.

Flurstücksnummer102Höhenlinien

Maßlinie / Maßzahl5vorhandene Flurstücksgrenzen

Sonstige Planzeichen15.

1. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
§ 9 (1) BauGB

            
1.1 Art der baulichen Nutzung

§ 1 (2) BauGB 
           

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist als besondere Art der baulichen Nutzung das 
allgemeine Wohngebiet ( WA) gemäß § 4 BauNVO und das Dorfgebiet ( MD) gemäß § 5 BauNVO
festgesetzt. In den Dorfgebieten sind die Regelnutzungen nach § 5 Abs. 2 Nr. 8 BauNVO - Garten-
baubetriebe - und nach § 5 Abs. 2 Nr. 9 BauNVO - Tankstellen - nicht zulässig.     

           
1.2 Bauweise             

§ 9 (1) Nr. 2 BauGB      
           

In den Dorfgebieten ist die abweichende Bauweise ( a ) festgesetzt. Zulässig ist die Grenzbebauung.
In der offenen Bauweise sind nur Einzel + Doppelhäuser zulässig.

             
1.3 Höchstzulässige Zahl von Wohnungen in Wohngebäuden

§ 9 (1) Nr. 6 BauGB   
            

Die höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden ist differenziert in die Nutzungsschablone
eingeschrieben.
In den mit WA/2Wo festgesetzten Gebieten sind in Einzelhäusern und Doppelhaushälften je 2 Wohn-
ungen zulässig, wenn der festgesetzte Grünflächenanteil und der erforderliche Stellplatzbedarf auf dem
Grundstück gesichert ist. Als ein Wohngebäude zählt das Einzelhaus sowie die Doppelhaushälfte.

        
1.4 Höhe baulicher Anlagen

§ 9 (2) BauGB und § 16 (2) Nr. 4 BauNVO   
 

Die Trauf - und Firsthöhe beträgt  in den allgemeinen Wohngebieten 
Traufhöhe  = 4,50 m
Firsthöhe   = 9,50 m

                       
Die Traufhöhe wird gemessen von Oberkante öffentlicher Verkehrsfläche (Hinterkante an der Grund-
stücksgrenze in der Grundstücksmitte) und der der Verkehrsfläche zugewandten Aussenwandfläche
bis zum Schnittpunkt der Aussenwand mit der Dachhaut. Bei Eckgrundstücken ist die tieferliegende
Erschliessungsfläche anzuhalten. Die Firsthöhe ist am gleichen Meßpunkt zu nehmen.

1.5 Nebenanlagen
§ 9 (1) Nr.4 BauGB    

           
Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücks-
flächen zulässig.

       

             
1.6 Umgrenzung von Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz

vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes
§ 9 (1) Nr. 24 BauGB 

         
Innerhalb der im Bebauungsplan festgelegten Umgrenzung sind folgende Maßnahmen festgesetzt:

  
1.6.1 Lärmschutz im Bereich westlich der Mehrzweckhalle

Werden schutzbedürftige Räume wie z. B. Schlafzimmer, Kinderzimmer usw. in Richtung der Mehr-
zweckhalle eingerichtet, sind für diese Räume zum Schutze gegen Geräuscheinwirkungen im
Zusammenhang mit der Nutzung der Mehrzweckhalle schallgedämpfte Belüftungseinrichtungen vorzu-
sehen,die ein Lüften der Räume ohne das öffnen der Fenster ermöglichen (wie z. B. ein in einen
Fensterrahmen oder die Fensterbank integrierter Schalldämmlüfter). Die Schalldämmung des Lüfters sollte
sich an Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen für den Lärmpegelbereich II  der
Tabelle 8 und 9 nach DIN 4109 der zum Zeitpunkt des Bauantrages gültigen DIN 4109 "Schallschutz im
Hochbau" orientieren.

1.7 Führung von Versorgungsanlagen und - leitungen
§ 9 (1) Nr. 13 BauGB     

                
Alle Versorgungsleitungen ( wie z. B. Telekommunikationsleitungen + Elektroleitungen unter 20 kV )
sind unterirdisch zu verlegen.

1.8 Stellung baulicher Anlagen
§ 9 (1) Nr. 2 BauGB      

                
Abgeleitet von der landschaftstypischen Hakenform im Dorfgebiet:
Straßenseitige Gebäude mit Firstrichtung senkrecht zur Straße (Giebelständig) rückwärtige hofab-
schliessende Gebäude mit Firstrichtung parallel zur Straße (traufständig).

1.8 Flächen oder Massnahmen  zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft      
§ 9 (1) Nr. 20, 25 BauGB    

       
1.8.1 Grünflächen - und Gehölzanteil auf Privatgrundstücken

§ 9 (1) Nr. 25a BauGB   
          

In den allgemeinen Wohngebieten sind mindestens 80 %  der nicht überbaubaren Grundstücksflächen
als Garten oder Grünflächen anzulegen und zu unterhalten.
Auf jeden Grundstück ist mindestens ein Laubbaum, der auch ein hochstämmiger Obstbaum sein
kann, zu pflanzen und zu pflegen.   

           
1.8.2 Umgrenzung von Flächen für das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern.

Innerhalb der gekennzeichneten Fläche ist eine Bepflanzung mit standortgerechten Bäumen und
Sträuchern auszuführen. Dabei sind auf je angefangenen 100 m² Pflanzfläche mindestens 1 Baum und
33 Sträucher zu pflanzen und zu pflegen ( das entspricht 1 Pflanze pro 3m² ).   

        
1.8.3 Bepflanzung in der öffentlichen Parkfläche    
         

Innerhalb der Parkfläche sind auf Pflanzstreifen- oder inseln mit Laubbäumen gleichen Artenspektrums
zu pflanzen und zu pflegen.

       
1.8.4 Artenliste    
        

Bei der Gestaltung und Bepflanzung der Flächen nach Ziffer 1.8.1, 1.8.2 und 1.8.3 sind ein-
heimische und standortgerechte Gehölze zu verwenden, z. B.     

           
Bäume: STU 14/16 cm
Feldahorn
Spitzahorn
Bergahorn
Hainbuche
*Säulenhainbuche
Winterlinde
Stieleiche          
*Säuleneiche
Eberesche

            
                                                                                                                                                                           

            
* Empfehlung für Straßenbäume ( Parkplatz ) mind. STU 20/25 cm

Sträucher: H 80/100 cm 
Kornelkirsche
Roter Hartriegel
Haselnuß
Pfaffenhütchen
Liguster
Heckenkirsche
Hundsrose
Salweide
Schwarzer Holunder
Wolliger Schneeball
Schlehe

Geeignete Obstsorten, Hochstamm, o.B., STU 7 cm:

Apfel
Gelber Edelapfel
Winterrambour
Ditzels Rosenapfel
Schafsnase
Kaiser Wilhelm
Schöner aus Boskoop   
Bismarkapfel                                                    
Gewürzluike

               
Speierling 

Geeignete Pflanzenarten für Dachbegrünungen:

Stauden:
Kleines Habichtskraut
Scharfer Mauerpfeffer
Milder Mauerpfeffer
Purpurrote Fetthenne
Frühlingsfingerkraut
Felsennelke
Echte Hauswurz
Ästige Graslilie
Großblütige Braunelle

                

AF D Massnahmen im 4.Geltungsbereich ( Teilplan D )  
     
1.10.3 Umwandlung einer Ackerfläche in Feldgehölze.Es wird dabei ein abgestufter Gehölzsaum mit 

Baum,- Strauch- und Krautzonen aufgebaut. Es werden bei der Anpflanzung 
z. B. folgende Gehölzarten verwendet:           

              
Bäume, Pflanzgröße  STU 12/14
Spitzahorn
Vogelkirsche     
Hainbuche
Stieleiche
Winterlinde

                                                                              

Ein Wildschutzzaun und eine mind. 2 jährige Pflege wird vorgesehen. Danach werden die Feldge-
hölze der natürlichen Entwicklung überlassen.

AF E Massnahmen im 5.Geltungsbereich ( Teilplan E ) sowie
AF F Massnahmen im 6.Geltungsbereich ( Teilplan F )

1.10.4 Umwandlung von landwirtschaftlichen Flächen in extensiv genutzte Obstwiese.
Anpflanzung von Obstbaumhochstämmen im Raster von 10 x 10m.
Es werden für die Bepflanzung ausschließlich hochstämmige Obstbäume alter Sorten verwendet.

Artenliste:  siehe unter Ziffer 1.8.4  " Geeignete Obstsorten "

Die Flächen werden mit einer Landschaftsrasenmischung eingesät. Die Wiesen werden 2x pro Jahr
gemäht. Ein Biozideinsatz darf nicht erfolgen.

Birne
Bosc's Flaschenbirne
Gute Graue

Zwetsche
Nancy Reneldode
Hauszwetsche    
                                                   
Kirsche
Telckners Schwarze
Königskirsche, Typ Querfurt
Schneiders späte Knorpelkirsche

2. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
§ 9 (4) BauGB in Verb. mit § 81 HBO   

         
2.1 Anlegen von Zisternen

§ 9 (4) BauGB in Verb. mit 81 HBO

Das auf den Dachflächen anfallende Niederschlagswasser ist über ein getrenntes Leitungsnetz in 
Zisternen zu sammeln und auf dem jeweiligen Grundstück abzuleiten.
Das Fassungsvermögen der Zisterne muß mindestens 30l/m² der projizierten Auffangfläche be-
tragen. Das überschüssige Niederschlagswasser ist dem Kanalnetz zuzuführen.

                       
2.2 Dachgestaltung
     

Dachform/Dachneigung
In den festgesetzten Baugebieten sind nur geneigte Dachflächen für die Hauptnutzung zulässig.
Die zulässige Dachneigung beträgt mindestens 20° und maximal 45°  

              
Dacheindeckung/Dachfarbe
Es ist nur kleinteiliges Material wie z. B. Betondachsteine, Tonziegel und kleinteilige Welldach-
platten in der Farbe rot bis rotbraun zu verwenden.    

             
Dachaufbauten
Gauben sind als Sattel- Schleppgauben auszuführen und auf die Hälfte der Hausbreite zu be-
schränken. Gauben haben vom First einen Mindestabstand von 0,75m und der Giebelwand mindes-
tens 1,50 m einzuhalten. Werden mehrere Gauben auf der Dachfläche angeordnet, sind sie als
horizontales Band auszuführen und in einem einheitlichen Format zu gestalten.    

         
2.3 Stellplätze, Carports, Garagen und Vorgartengestaltung      
             

Garagen und Carports sind nur innerhalb der überbaubaren Fläche oder auf den dafür festgesetzten
Flächen zulässig. Stellplätze sind auch außerhalb des Baufensters zulässig. Zur Straßenbegrenzungs-
linie ist ein Abstand vom mindestens 5m zur Einrichtung der Garagen einzuhalten. Die Zufahrten zu
den Garagen dürfen nicht als Stellplätze verwendet werden. 
Pro Grundstück werden maximal 65 % der strassenseitigen nicht überbaubaren Grundstücks-
fläche für PKW - Stellplätze einschliesslich der Garagenzufahrt und der Gebäudezuwegung zuge-
lassen. Stellplätze und Garagenzufahrten sind in wasser- und luftdurchlässigen Belägen herzustellen
(z. B. Ökopflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen). Andere Gestaltungsmaterialien sind in be-
gründeten  Ausnahmefällen zulässig, wenn der Versiegelungsgrad so gering wie möglich gehalten 
wird. Die verbleibenden Restflächen sind als Grünflächen anzulegen und mit mindestens 25 %-igem
Gehölzanteil (siehe Artenliste) gärtnerisch zu gestalten. Auf den PKW - Stellplätzen ist auf Pflanz-
streifen oder -inseln  jeweils für 5 zusammenhängende Stellplätze ein standortgerechter, hoch-
stämmiger Laubbaum zu pflanzen und zu pflegen.

   
2.4 Flachdachgaragen sind aus ökologischen Gründen als dauerhaft begrünte Dächer auszuführen.

In diesem Fall stimmt der Magistrat der Befreiung von der Errichtung einer Zisterne zu. Geneigte
Dachflächen von Garagen sind zulässig und müssen gemäß Satzung der Stadt Bruchköbel an die
Zisterne angeschlossen werden.

  
               
2.5 Einfriedungen         
              

Strassenseitige Einfriedungen sind bis zu einer Höhe von 0,80 m zulässig. 
               
2.6 Farbgebung baulicher Anlagen      
             

Die Farbgebung der baulichen Anlagen hat sich in das Landschaftsbild einzupassen. Die Aussen-
wände sind in einem hellen, gedeckten Farbton zu verputzen. Die Festsetzungen gelten auch für
Anbauten, Nebengebäuden und Garagen, die farblich an das Hauptgebäude anzupassen sind.

144,00

MEHRAUSFERTIGUNG - STADT

Gräser: 
Gemsenschwingel
Wimperperlgras
Niedrige Segge
Frühlingssegge

2. GELTUNGSBEREICH
Ausgleichsfläche / Ersatzmaßnahmen 
( Teilplan B )

BEBAUUNGSPLAN   " IM  KLEINEN  FELD "    ( HAUPTPLAN )

z.B.
FH. = max.
9,50m über maximale Firsthöhe = 9,50 m über Verkehrsfläche

Sichtdreieck

Verkehrsgrünfläche § 9 (1) Nr.15 BauGB. i. V. § 9 (1) Nr. 11 BauGB Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft
§ 9 (1) Nr.20,25 BauGB

12.

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und sonstige
Bepflanzung § 9 (1) Nr. 25a BauGB

Zweckbestimmung :

Hausgärten

Einzelanlagen ( unbewegliche Kulturdenkmale ) die dem Denkmalschutz
unterliegen § 9 (6) BauGB

13. Regelung für den Denkmalschutz
§ 9 (6) BauGB

 1. AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 
     Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel hat am   09.12.2003   gem. § 2 Abs.1 BauGB die
     Aufstellung des Bebauungsplanes " Im kleinen Feld " beschlossen. Die Bekanntmachung des Auf-
     stellungsbeschlusses erfolgte am  20.12.2003. 

 2. OFFENLEGUNGSBESCHLUSS
     Am  02.11.2004  wurde dieser Bebauungsplan von der Stadtverordnetenversammlung gebilligt
     und seine Offenlegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.
     Die Offenlegung des Bebauungsplanentwurfes einschließlich Begründung erfolgte in der Zeit vom
     11.11.2004   bis   13.12.2004.
     Ort und Dauer der Auslegung wurden am   04.11.2004   ortsüblich bekanntgemacht mit dem Hinweis,
     daß Anregungen während der Auslegungsfrist vorgebracht werden können.
     
 3. SATZUNGSBESCHLUSS
     Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel hat am   21.12.2004   den Bebauungsplan
     " Im kleinen Feld "  gem. § 5 der Gemeindeordnung und  gem. § 10 BauGB als SATZUNG beschlossen.

     ausgefertigt  am   22.12.2004

                                                                                     .........................                 .........................
     Bruchköbel, den   22.12.2004                                  Bürgermeister                   Erster Stadtrat

 4. INKRAFTTRETEN
     Der  Bebauungsplan " Im kleinen Feld " wurde am  23.12.2004  gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich
     bekannt gemacht.
     Mit der Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft.  

                                                                                     ........................                  .........................
     Bruchköbel, den ....................                                  Bürgermeister                   Erster Stadtrat

     KATASTERAMT
     Die Darstellungen der Grenzen und die Bezeichnungen der Flurstücke stimmen mit dem Nachweis
     des Liegenschaftskatasters mit Stand vom  12.01.2004  überein.

     Hanau, den ....................

     Dieser Bebauungsplan wurde im Auftrag der Stadt Bruchköbel durch die Planungsgruppe
     Zimmer   +  Egel  GbR erarbeitet.

     Hanau - Wolfgang, den  21.12.2004

Flächen für die Wasserwirtschaft
§ 9 (1) Nr. 16 BauGB

8.

Schutzgebiet für Grund- und Quellwassergewinnung
Wasserschutzgebiet   Zone III A

GW
Zone III A

Firstrichtung

Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schäd-
lichen Umwelteinwirkungen i. S. des Bundes-Immissionsschutzgesetzes § 9 (1) Nr.24 BauGB

3. HINWEISE       
        
3.1 Die Nutzung des Regenwassers als Brauchwasser (z.B. Toilettenspülung) wird empfohlen. Zur 

Sicherstellung der hygienischen und sicherheitstechnischen Belange sind die Anlagen nach den 
einschlägigen technischen Regeln (DIN 1988 etc.) auszuführen und zu betreiben. Anforderungen 
für Bau und Betrieb der Anlagen sind in einem Erlaß der Hess. Ministeriums für Umwelt, Energie,
Jugend, Familie und Gesundheit vom 4.2.1999 III 7-79e 02.37.11 (StAnz. 10/1999 S. 709)
enthalten.         

               
3.2 Sonnenkollektoren sind erwünscht.

Wohnräume mit großen Fenstern und Terrassen sind nach Süden bis Westen auszurichten. An der
Südfassade sollte der Fensterglasanteil optimal ca. 30 % betragen.
Die Hauptfirstrichtung sollte sich in Ost-West-Richtung orientieren, um bei einer Nutzung der Solar-
energie Vorteile zu erhalten.    

   
3.3 Werden im Rahmen von Baumaßnahmen, insbesondere bei Ausschachtungsarbeiten Bodenkon-

taminationen und sonstige Beeinträchtigungen festgestellt, von denen eine Gefährdung für Mensch
und Umwelt ausgehen kann, ist umgehend das Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung  Staatl.
Umweltamt Frankfurt, oder der Abfallwirtschaftsbetrieb des Main-Kinzig-Kreises zu benachrichtigen.
Die weitere Vorgehensweise ist dann abzustimmen.     

              
3.4 Der kulturfähige Unterboden ist zu sichern und auf den Grundstücken zur Auffüllung und zur Gelände-

und Gartenmodellierung zu verwenden.     
        
3.5 Gemäß dem § 20 HDSchG sind beim Auftreten von Bodendenkmälern unverzüglich das Landesamt

für Denkmalpflege Hessen - Abteilung Archäologische Denkmalpflege, oder der Unteren Denkmal-
schutzbehörde zu melden. Für die Gebäude Nr. 14, 16, 30 und 36 in der Oberdorfstraße besteht
Denkmalschutz. Weiterhin genießt der gesamte Straßenabschnitt der Oberdorfstraße Ensembleschutz.        

            
3.6 Bei Doppelhäusern sind die Dächer in Form, Neigung, Material und Farbton auf  einander abzu-

stimmen.
                 
3.7 Garagen benachbarter Grundstücke sind in ihrer Dachneigung, Dacheindeckung, Material und Farbton

aufeinander abzustimmen. 

3.8 Bei der Bebauung sind die Satzungen der Stadt Bruchköbel (Stellplatzsatzung und die Satzung über die
dezentrale Rückhaltung des Oberflächenwassers etc.) in der jeweils gültigen Fassung zu beachten.

3.9 Ein Teilbereich des Bebauungsplanes befindet sich in der Zone III A der Trinkwassergewinnungsanlage 
des Landkreises Hanau - Kreiswerke - in der Gemarkung Roßdorf, Landkreis Hanau vom 17.03.1971
(StAnz  Nr.  15 / 71 S. 648). Die geltenden Verbote der Festsetzungsverordung sind zu beachten.

3.10  Werbeanlagen sind nur am Ort der Leistung zulässig.

3.11 Im gekennzeichneten Bereich westlich der Berkwerkstraße sind Bodenschätze gewonnen worden. Bei
erforderlichen Erdarbeiten im Rahmen der geplanten Bautätigkeit ist auf Spuren ehemaligen Bergbaus
zu achten. Eventuell vorhandene Hohlräume sind zu verfüllen und zu verdichten.

3.12 Im Planbereich befinden sich landwirtschaftliche Betriebe bzw. ist in Teilbereichen (MD- Gebiet) landwirt-
licher Betrieb zulässig. Landwirtschaftstypische Geruchsemissionen dieser Betreibe sind als Immissionen
gemäß des Gebotes der gegenseitigen Rücksichtnahme hinzunehmen. Be- und Entlüftungen schützens-
werter Daueraufenthaltungsräume im Einwirkungsbereich Gerüche emittierender landwirtschaftlicher Be-
triebe sollten über zentrale mit Geruchsfiltern versehene Lüftungsanlagen erfolgen.

3.13 Lärmschutz
Geräusche emittierende Kühl-, Lüftungs-, Pumpen und Filteranlagen (z. B. Klimaanlagen, Teichpumpen
und Schwimmbadfilter) sind so zu dämmen, dass die Geräuschemissionen als Immissionen an schützen-
werten Daueraufenthaltsräumen folgende Werte- gemessen als Beurteilungspegel nicht überschreiten:

-  allgemeines Wohngebiet tags  (6.00-22.00 Uhr) 45 dB (A)
nachts  (22.00-6.00 Uhr) 35 dB (A)

-  Dorfgebiet tags  (6.00-22.00 Uhr) 50 dB (A)
nachts  (22.00-6.00 Uhr) 35 dB (A)

Im Plangebiet sind nur gebietsverträgliche Schank- und Speisewirtschaften der Geräuschstufen I und II
gemäß der VDI-Richtlinie 3726- Schallschutz bei Gaststätten und Kegelbahnen - zum Zwecke der Ver-
sorgung des Gebietes zulässig. Der bauliche Schallschutz der Schank- und Speisewirtschaften hat
mindestens den Erfordernissen der VDI 3726  für Gaststätten der Geräuschstufe II zu genügen.

PKW-Parkplätze von Schank- und Speisewirtschaften im Plangebiet haben zu Fenstern schützenswerter
Daueraufenthaltsräume im MD- Gebiet einen Mindestabstand von 15m und im WA- Gebiet einen Abstand
von mindestens 27 m aufzuweisen. Krafträderabstellplätze haben einen Abstand von 19 m im MD- Gebiet
und 34 m im WA- Gebiet aufzuweisen.

 

Festuca rupicaprina
Melica ciliata
Carex humilis
Carex caryophyllea

Hieracium pilosella
Sedum acre
Sedum sexangulare
Sedum telephium
Potentilla neumanniana
Petrorhagia saxifraga
Sempervivum tectorum
Anthericum ramosum
Prunella grandiflora

                

Acer campestre
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Carpinus betulus
Carpinus betulus `Fastigiata`
Tilia corda
Quercus robur                    
Quercus robur `Fastigiata`  
Sorbus aucuparia
Quercus petraea

Cornus mas
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Euonymus europaeus
Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum
Rosa canina
Salix caprea
Sambucus nigra
Viburnum lantana
Prunus spinosa

1.9 Erhaltung  von Bäumen    
          

Gesunde Bäume mit mehr als 60cm Stammumfang, gemessen in 1m Höhe, sind zu erhalten, so-
weit sie im Rahmen einer Baumaßnahme keine unzumutbare Härte oder besondere Aufwendungen
über das erforderliche Maß hinaus darstellen. Bei Wegfall von gesunden Bäumen ist ausreichend
Ersatz auf dem Grundstück nach zu pflanzen.

M. 1 : 2500

M. 1 : 1000

3. GELTUNGSBEREICH
Ausgleichsfläche / Ersatzmaßnahmen 
( Teilplan C )

4. GELTUNGSBEREICH
Ausgleichsfläche / Ersatzmaßnahmen 
( Teilplan D )

M. 1 : 2500

M. 1 : 2500

D

Sträucher, Pflanzgröße  80/100
Hartriegel
Hasel
Weißdorn
Pfaffenhütchen
Liguster
Heckenkirsche
Schwarzer Holunder

 Acer platanoides 
 Prunus avium 
 Carpinus betulus 
 Quercus robur 
 Tilia cordata 

Cornus sanguinea 
Corylus avellana 
Crataegus monogyna 
Euonymus europ. 
Ligustrum vulgare 
Lonicera xylosteum 
Sambucus nigra 

1.10 Flächen für Massnahmen zum Ausgleich
§ 9 (1a) BauGB        

          
AF B Massnahmen im 2.Geltungsbereich ( Teilplan B )     
         
1.10.1 Umwandlung einer intensiv genutzten Wiese in eine extensiv genutzte Wiese.           
           

Es erfolgt eine 2mahlige Mahd / Jahr (ab 15.06), das Mähgut wird abtransportiert. Düngung
und Pestizideinsatz unterbleibt.

Offene Bauweise § 22 (2) BauNVOo AF C Massnahmen im 3.Geltungsbereich ( Teilplan C )  
     
1.10.2 Umwandlung einer intensiv genutzten Wiese in eine extensiv genutzte Wiese.           
           

Es erfolgt eine 2mahlige Mahd / Jahr (ab 15.06), das Mähgut wird abtransportiert, Düngung
und Pestizideinsatz unterbleibt.

.

Flächen für die Beseitigung von
festen Abfallstoffen 
Zweckbestimmung :

Containersammelstelle als
Standorthinweis

C

öffentliche Grünfläche

Zweckbestimmung :

Grünanlage

privat öffentlich Flächen für Abgrabung von Bodenschätzen (ehemaliger Bergbau) § 9 Abs. 1 Nr. 17 BauGB

3.14 Luftreinhaltung/ Klimaschutz
Kaminofen müssen DIN 18891 - Bauart 1 (Kaminofen für feste Brennstoffe - geschlossene Ausführung) 
registriert sein. 

Die Rauchgasabführung von Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe ist so zu gestalten, dass die Nach-
barschaft keinen erheblichen Belästigungen durch Rauchgase ausgesetzt wird (z. B. Einsatz von Rauch-
saugern zum Überblasen der Rauchgase über die Dächer der Nachbarbebauung). Schornstein-
mündungen der Schornsteine, an die Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe angeschlossen sind, haben
die Fensteroberkante schützenswerter Daueraufenthaltsräume der Gebäude im 10m  Radius um den 
Schornstein mindestens 1 m zu überragen (VDI 37821 Bestimmung der Schornsteinhöhe für kleinere
Feuerungsanlagen).

Geruchsbeladene Abluft der Kochstellen von Gaststätten sind mittels gewerblicher Dunstabzugshauben
senkrecht über Dach in die freie Luftströmung abzuführen, so dass es zu keinen Geruchsbeein-
trächtigungen an schützenswerten Daueraufenthaltsflächen und -räumen allseitig um die Emissionsquelle
kommt. Abluftschornsteine haben hinsichtlich der Höhe folgende Mindestbedingungen zu erfüllen:

- 3 m über höchsten Dachfirst  des eigenen Gebäudekomplexes ohne Deflektorhaube oder 1,5 m mit
  Deflektorhaube,

- 5 m über Flach- und Sheddächer ohne Deflektorhaube oder 3 m mit Deflektorhaube,

- mindestens 10 m über Gelände. 

M. 1 : 2500

M. 1 : 2500

5. GELTUNGSBEREICH
Ausgleichsfläche / Ersatzmaßnahmen 
( Teilplan E )

6. GELTUNGSBEREICH
Ausgleichsfläche / Ersatzmaßnahmen 
( Teilplan F )

Anpflanzen von Bäumen, Standorte im Verkehrsraum
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